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Titelbild:
Für Forst- und Kommunalarbeiten

gibt es speziell ausgestattete
Landtechnik. Für den Einsatz
dieser Geräte müssen besondere
Regeln beachtet werden.
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Roman

Engeler

In den Wintermonaten sind jeweils
nicht wenige Landwirte in der Schweiz

mit Arbeiten für Dritte beschäftigt,
beispielsweise für die Gemeinden im

Winterdienst oder für Korporationen
bei der Holzernte. Für viele Betriebe
sind solche Arbeiten ein wichtiges
finanzielles Standbein, manche haben
auch die eine oder andere Investition
in ihren Maschinenpark speziell mit
Blickrichtung solcher Engagements

getätigt.
Damit sich solche Arbeiten auch

wirklich lohnen, gibt es jedoch einige
Punkte zu beachten. Wer mit seinem

grün eingelösten Traktor auf Gemeinde-

oder Nebenstrassen im Winterdienst

tätig sein möchte, braucht eine

Ausnahmebewilligung der Gemeindeoder

Kantonsbehörden. Eine solche

wird in der Regel erteilt, wenn dafür
keine gewerblichen Fahrzeuge zur
Verfügung stehen. Ist dies nicht der
Fall, und ein Landwirt möchte solche

Arbeiten trotzdem ausführen, führt
kein Weg an einer gewerblichen
Immatrikulation mit entsprechender
Entrichtung der pauschalen
Schwerverkehrsabgabe vorbei.
Bei reinen Forstarbeiten für Dritte darf
man hingegen mit grün eingelösten
landwirtschaftlichen Fahrzeugen

unterwegs sein, da die Forstwirtschaft
der Landwirtschaft grundsätzlich
gleichgestellt ist. Zu beachten gilt es

hier aber, dass man seit letztem Jahr

den Nachweis erbringen muss, dass

man während mindestens zehn Tagen
eine forstliche Ausbildung absolviert
hat.
Da es bekanntlich kaum eine Regel

ohne Ausnahme gibt - was auch hier
der Fall ist -, bekommt der SVLT zu

diesen Themen regelmässige Anfragen,

die unser technischer Dienst

gerne beantwortet - für die
Verbandsmitglieder notabene unentgeltlich.
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